
380 Bruno Krusch.

‘Hilari episcopi’ die charakteristische Formel zur Be­
zeichnung der Päpste wieder. Das ist früher von Duchesne 
ausdrücklich anerkannt worden1. Etwas anderes ist es, 
ob das Fest des Hilarus im M. H. unter dem richtigen 
Tage angemerkt ist, und diese höchst schwierige Frage 
hätte schon der Verf. des Lib. pontif. nicht beantworten 
können, da er den Beisetzungstag offen gelassen hat. Die 
Sedes-Zeit dieses Papstes pflegt man heute auf Grund der 
Papstkataloge zu berechnen, die ihm 6 J. 3. M. 10 T. 
geben, und dieser Ansatz führt auf den 29. Februar 468 
und nicht in den September. Aber Material zur Be­
urtheilung der Zuverlässigkeit der Kataloge für die Nach­
folger Leo’s scheint es, soviel ich sehe, nicht zu geben, 
und jedenfalls hat die Quelle des M. H. den Vorzug des 
Alters für sich, denn Hilarus war der letzte Papst, dessen 
Gedächtnis darin gefeiert war und nicht Bonifaz oder Leo. 
Einem so ehrwürdigen Zeugnis gegenüber wird die Kritik 
mit aller Vorsicht zu verfahren haben, und es ist nicht ge­
stattet, es kurzer Hand über Bord zu werfen, und zu 
einem so schlechten Nothbehelf zu greifen, als habe E den 
Papst nicht gemeint und der Stammvater der andern Hss. 
(Y) die Angabe missverstanden2.

1) Liber pontif. I, p. 248: La formule ‘Romae depositio N. epi­
scopi’ est précisément celle qui sert à marquer les anniversaires des papes.
2) Eine Bestätigung der Angabe des M. H. hat man in der Chronik
Marcellins gefunden, der Hilarus 6 Jahre giebt, seinen Antritt in das 
J. 461, den seines Nachfolgers Simplicius in das J. 467 setzt (Auct. antiq. 
XI, 87. 89). Die Streitfrage behandelt Suysken (AA. SS. Sept. III, 569) 
mit voller Beherrschung des Quellenmaterials, indem er sich für diese 
beiden Quellen entscheidet. Dagegen sucht Duchesne, Liber pontif. I, 
p. 247, das Zeugnis des M. H. zu entkräften. 3) Mélanges d’archéo­
logie et d’histoire 1885, S. 120ff.

Waren in der Quelle des M. H. die Gedächtnistage 
der Päpste nicht allein bis Leo, sondern sogar bis Hilarus 
angemerkt, so wird damit die Zeitgrenze, welche Duchesne 
für die erste Redaction (A) der Schrift selbst angenommen 
hat, die Mitte des 5. Jhs., bereits überschritten. Für die 
italienische Herkunft hat er in seiner Ausgabe die von mir 
bereits kritisierten Gründe vorgebracht, während er sich in 
seiner Special - Studie3 über die Quellen des M. H. auf eine 
Begründung überhaupt nicht eingelassen hat. Dass der Com­
pilator in Italien geschrieben habe, meinte er damals, habe 
man immer geglaubt, und er brauche nicht zu beweisen, 
was schon bewiesen sei. Das war aber ein Irrthum, und bei­
spielsweise hat sich der alte Fiorentini zu der entgegen-


